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RS OGH 1998/12/18 6Ob264/98m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1998

Norm

ABGB §1320 A

oöPolStG §5

oöPolStG §6

Rechtssatz

Das oberösterreichische Polizeistrafgesetz sieht eine Verwaltungsstrafe bei der Verletzung der Verwahrungsp5icht

eines Tierhalters vor, enthält aber keine näheren Ausführungen zum Inhalt der Verwahrungsp5ichten. Eines Rückgri9s

auf dieses Landesgesetz zur Haftungsbegründung bedarf es daher bei einem nach § 1320 ABGB zu beurteilenden Fall

nicht.
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